
 

An die 
prüfungsberechtigten Vereine im VDH 
(Verteiler: ADRK, BK, IBC, DBC, DV, dhv, DVG, DMC (Malinois),  
KfT, PSK, RZV Hovawart, SV und RSV 2000) 
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Hunde mit Handycap 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der neugefassten Tierschutz Hundeverordnung ist es aus Sicht des VDH-Vorstands 
tierschutzwidrig, Hunde mit Handycaps an sportlichen Wettbewerben teilnehmen zu lassen. 
Hierbei sind Hunde gemeint, die unter offenkundigen Verletzungen leiden und nur aufgrund 
von Hilfsmittel an sportlichen Wettbewerben teilnehmen können. Solche Hunde sind zwingend 
von Veranstaltungen auszuschließen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jörg Bartscherer 
Geschäftsführer 
Justiziar 


